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23. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 128 
"Sondergebiet für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich der 
Neufahrner Gegenkurve" 
Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat fasst unter Berücksichtigung der vorher gefassten Würdigungsbeschlüsse 
den Feststellungsbeschluss für die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes (Plandatum 
25.05.2020). 
 
Der Gemeinderat fasst unter Berücksichtigung der vorher gefassten Würdigungsbeschlüsse 
den Satzungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 128 „Sondergebiet 
für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich der Neufahrner Gegenkurve“ mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan (Plandatum 25.05.2020) 
 
Die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes kann vom Landratsamt Freising erst nach 
rechtskräftigem Beschluss der 3. Verordnung zur Änderung der Verordnung des Landkreises 
Freising über das Landschaftsschutzgebiet „Freisinger Moos und Echinger Gfild“ genehmigt 
werden.  
 
Der Satzungsbeschluss darf von der Bauverwaltung erst bekannt gemacht werden, nachdem 
die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes rechtskräftig ist. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


